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33.1.1

* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname: BOTAMENT EF 500 (Komponente B)
· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes /
des Gemisches Fugenmörtel

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant: BOTAMENT Systembaustoffe

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Tel.: ++49(0)2041 101-90
Fax.: ++49(0)2041 101-988

· Auskunftgebender Bereich: Technische Abteilung
msds@botament.de

· Notrufnummer: Telefon: ++49(0)178 310 10 43

* 2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Ätzwirkung

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xi; Reizend

R36/38:   Reizt die Augen und die Haut.

Xi; Sensibilisierend

R43:   Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
· Besondere Gefahrenhinweise
für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist kennzeichnungspfl ichtig auf Grund des

Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für
Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

· Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch
ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

· Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und

gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)

 DE



Seite: 2/10

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACh-Verordnung)

Druckdatum: 26.01.2012 überarbeitet am: 26.01.2012

Handelsname: BOTAMENT EF 500 (Komponente B)

(Fortsetzung von Seite 1)

33.1.1

· Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des
Produktes:

Xi Reizend

· Gefahrbestimmende
Komponenten zur
Etikettierung: Isophorondiamin

· R-Sätze: 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

· S-Sätze: 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser

abspülen und Arzt konsultieren.
37/39 Bei der Arbeit  geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn

möglich, dieses Etikett vorzeigen).
· Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

* 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung: Stoffe
· Identifikationsnummer(n) entfällt
· Chemische Charakterisierung: Gemische
· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 68526-44-3 Amide/Polyamide

Xi R36/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

<25%

CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8

Isophorondiamin
C R34; Xn R21/22; Xi R43
R52/53
Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin
Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

<10%

CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9

Benzylalkohol
Xn R20/22
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

<10%

· zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16
zu entnehmen.

 DE

(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten,
deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach
einem Unfall.

· nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler
Seitenlage.

· nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
· nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
· nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Sofort Arzt aufsuchen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich
Arzt hinzuziehen.

· Hinweise für den Arzt:
· Wichtigste akute und
verzögert auftretende
Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Hinweise auf ärztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Löschmittel
· Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
· Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende
Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere
Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen,
Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende
Verfahren Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

· Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

· Methoden und Material für
Rückhaltung und Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder,

Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Für ausreichende Lüftung sorgen.
· Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

* 7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Schutzmaßnahmen zur
sicheren Handhabung Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden, in Räumen ohne

Luftaustausch (z.B. geschlossene Räume, Tiefgaragen) sind
lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (s. Kap.8).
Berührung mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden.
Kontaminierte oder beschädigte Handschuhe und kontaminierte
Kleidung sofort wechseln und Haut sofort abwaschen.
Langsam anmischen, dabei Mischbehälter teilabdecken. Beim
Umtopfen sorgfältig und langsam umgießen.
Technisches Merkblatt und Praxisleitfaden der BGBau für den
Umgang mit Epoxidharzen beachten.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

· Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume
und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.

· Zusammenlagerungshinweis
e: Nicht zusammen mit Säuren lagern.

· Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
· Lagerklasse:
· Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnu
ng (BetrSichV): - 

· Spezifische
Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* 8 B e g r e n z u n g  u n d  Ü b e r w a c h u n g  d e r  E x p o s i t i o n / P e r s ö n l i c h e
Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer
Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

2855-13-2 Isophorondiamin (<10%)
MAK vgl.Abschn.IIb

100-51-6 Benzylalkohol (<10%)
MAK vgl.Abschn.IIb

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
Für mögliche MAK und AGW Abkürzungen:
vgl.Abschn.IIb * = Stoffe, für die (noch) keine MAK-Werte
aufgestellt werden können
vgl.Abschn.IV* = Sensibilisierende Arbeitsstoffe

* DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft: MAK- und BAT-Werte-
Liste 2007, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschäd-
licher Arbeitsstoffe, Mitteilung 43; VCH

Erklärungen zu zusätzlichen Angaben finden Sie unter TRGS 900
Kapitel 3.

· Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und
Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· Atemschutz: K ö n n e n  d u r c h  l ü f t u n g s t e c h n i s c h e  M a ß n a h m e n
Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden oder sind Räume
nicht technisch belüftbar, muss Atemschutz getragen werden: In
nicht belüftbaren Räumen Kombinationsfilter A1-P2 (braun/weiss)
ve rwenden .  Be i  z u  e r wa r tendem Sauer s to f fmange l
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Tragezeitbegrenzungen nach §9 (3) GefStoffV in Verbindung mit
BGR 190 beachten.

· Handschutz: Schutzhandschuhe.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und
Hautpflegemittel einsetzen.

· Handschuhmaterial Hilfe für die Wahl der Handschuhe finden Sie auf der Internetseite
http://www.gisbau.de/service/epoxi/epoxi.htm
Wie empfehlen zum Beispiel die Schutzhandschuhe COMATRIL/S
von  de r  F i rma  COMASEC.  D ie  Durchb ruchze i t  de r
Schutzhandschuhe finden Sie unter Punkt 8 "Durchdringungszeit
des Handschuhmaterials".
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen
abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das
Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar
und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials Die Durchbruchzeiten von den Schutzhandschuhen COMATRIL/S

liegen etwa bei 8h.
Für alle anderen Handschuhe gilt:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu
erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.
· Körperschutz: Für Arbeiten mit Epoxidharzen sollte passende Schutzkleidung

getragen werden. Zusätzlich zur normalen Arbeitskleidung (lange
Hose,langärmeliges Hemd oder T-Shirt) können je nach Tätigkeit
Einweg-Overalls, Schürzen, Überzieher, Ärmelschoner o.ä.
notwendig sein. Unbedeckte Hautstellen sind so weit wie möglich
zu vermeiden, auch bei heißem Wetter. Wenn bei den Arbeiten
gekniet wird, sollte der Unterschenkelbereich durch eine
Schutzhose geschützt werden.

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: flüssig
Farbe: beige

· Geruch: aminartig

· pH-Wert bei 20°C: >10

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 247°C

· Flammpunkt: 101°C

· Zündtemperatur: 380°C

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dichte bei 20°C: 1,2 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

· Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* 10 Stabilität und Reaktivität

· Reaktivität
· Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

· Möglichkeit gefährlicher
Reaktionen Insbesondere größere Mengen angemischten Materials können

mit fortschreitender Polyaddition ohne Verarbeitung heiß werden
und es können Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide

(Fortsetzung auf Seite 7)
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entstehen.
· Zu vermeidende
Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Gefährliche
Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* 11 Toxikologische Angaben

· Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

2855-13-2 Isophorondiamin
Oral LD50 250 mg/kg (Ratte)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.
· am Auge: Starke Ätzwirkung
· Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich
· Zusätzliche toxikologische
Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der
letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschädlich
Ätzend
Reizend
Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und
Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des
Magens.

* 12 Umweltbezogene Angaben

· Toxizität
· Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Verhalten in Umweltkompartimenten:
· Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Ökotoxische Wirkungen:
· Bemerkung: Schädlich für Fische.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise: Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in

den Vorfluter gelangen.
schädlich für Wasserorganismen
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser,
in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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· Andere schädliche
Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* 13 Hinweise zur Entsorgung

· Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie

können dann nach en tsprechender  Re in igung  e iner
Wiederverwertung zugeführt werden.

* 14 Angaben zum Transport

· UN-Nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· Transportgefahrenklassen

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasse entfällt

· Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA entfällt

· Umweltgefahren:
· Marine pollutant: Nein

· Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Nicht anwendbar.

· Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß
IBC-Code Nicht anwendbar.

· UN "Model Regulation": - 

* 15 Rechtsvorschriften

· Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
für den Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· Sonstige Vorschriften,
Beschränkungen und
Verbotsverordnungen M ö g l i c h e  B e s c h ä f t i g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n  n a c h

Mutterschutzrichtlinie oder Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.
Die Mutterschutzrichtlinie können Sie unter http://

(Fortsetzung auf Seite 9)
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bundes rech t . j u r i s .de /muscharbv / index .h tml  und  das
Jugendarbeitsschutzgesetz unter http://bundesrecht.juris.de/
bundesrecht/jarbschg/gesamt.pdf ansehen.

· Nationale Vorschriften
· Arbeitsmedizinische
Vorschriften B e i m  T r a g e n  v o n  A t e m s c h u t z  i s t  e i n e  s p e z i e l l e

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach
- G(26): Atemschutzgeräte
zu veranlassen.
Bei Tätigkeiten mit Belastung durch unausgehärtete Epoxidharze
und Kontakt  über  d ie  Haut  oder  d ie  Atemwege s ind
Vorsorgeuntersuchungen nach
- G(24): Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs)
zu veranlassen.

· Sonstige Hinweise

· GISCODE RE1
Auf http://www.gisbau.de/giscodes/Liste/GRUPPE_6.htm
bekommen Sie Betriebsanweisungen und Informationen zum
verarbeiten von Epoxidharzen.

· Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* 16 Sonstige Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand
und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar, die gewährleistungsrechtliche Ansprüche begründen könnten.
Bezüglich der Gewährleistung für unsere Produkte gelten ausschließlich die Angaben in unseren
jeweils gültigen technischen Merkblättern und allgemeinen Verkaufsbedingungen. Das jeweils
gültige technische Merkblatt ist über www.botament.com abzurufen.

· Relevante Sätze H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger

Wirkung.

R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
R21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und

beim Verschlucken.
R34 Verursacht Verätzungen.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

· Datenblatt ausstellender
Bereich: Technische Abteilung

· Ansprechpartner: Hr. Dr. Seltmann
(Fortsetzung auf Seite 10)

 DE



Seite: 10/10

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACh-Verordnung)

Druckdatum: 26.01.2012 überarbeitet am: 26.01.2012

Handelsname: BOTAMENT EF 500 (Komponente B)

(Fortsetzung von Seite 9)

33.1.1

· Abkürzungen und Akronyme: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances,
Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Daten gegenüber der
Vorversion geändert   
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